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MANNLEHENEID, "WELCHER EINEM JEDEN TRÄGER[ IN DEN FREIEN ÄM¬
TERN]1 BEY EMPFANGENEM LACHEN ÖFFENTLICH VORGELÄSSEN
WIRDT, UNDT DARÜBER EIN EYDT MIT AUFFGEHEBTEN FINGERN,
UNDT GELEHRTEN WOHRTEN PRAESTIEREN MUESS. EXTRAHIERT AUS
DEM MANNLÄCHEN URBAR [ DER FREIEN ÄMTER] VOHN WOHRT ZUE
WOHRT GLEICHLAUTENT, WIE HER NACH VOLGT. "

"Dess ersten , wo einer ein hoff , oder giieter , oltt kernen giilt , oder
welcherley stuckhen die Lachen doch sigent , es sigent vill , oder wenig
Zue einem Mannlächen empfachen wolte , der selbig soll dess ersten
schwehren Ein Eydt Leiblich zue Gott , undt den heylligen mit auffge-

hebten fingeren , undt gelehrten wohrten Einem Lanttvogt in namen Mei¬
ner Gnädigen herren der Eydtgnossen [ den in den Freien Aemtern reg.
VII Orten - VIII Alte Orte ausg . BE - ] trew , undt Wahrheit zue Lei¬
sten , auch gehorsamb , undt gewärtig zue sein , so dickh , undt vill man
ihn darum anfordert.

Dergleichen wo einer vernähm , dass den genanten Meinen herren den
Eydtgnossen an ihrer freyheit , gerechtigkheit , unndt Mannlächenschafft
wolte abgahn , solches bey diser glilpt - undt Eydts pflicht anzuezeigen,
undt allda nutzit lassen zueverscheinen , so fehr , undt ihm dass Zue-
wiissen ist.

Welcher auch ein Mann Lächen empfacht , oder Jnn hat der selbig soll
auch bey seiner glüpt dass Lächen in keinen wäg beschwehren , oder nut¬
zit daruff entlehnen , auch dass in keinem wäg von ein anderen Zer-

theillen ohne Meiner herren der Eydtgnossen oder ihres Lanttvogts

gunst wiissen , undt Verwilligung.
Dann ob sollich Lächen einist nit empfangen wurden in iahrs frist von
dem Vogt , under dem sy gefallen werent ; allsdann weren die selbige
Mannlächen Stuckh , oder giieter Zue handen Meiner Gnädigen herren der
Eydtgnossen von Siben Ohrten frey ledig eigen heimgefallen.
Es soll auch ieder träger , so genambset wirdt darzue gnuegsamb ein
Ehrlich , unverleümbdeter man , der bey dem Landt syge , der den Eydt
thuen , undt halten , auch dem Lächen , undt dem Lächen - herren gewärtig
sein könne

Jnsonderheit auch alles das zuehalten , undt Zuethun , so ein Lächenman,

seinem herren , undt dem Lächen von Rechts wägen schuldig , undt pflich¬

tig ist , ohngefahrlichen.
Urkundtlich ist diser extract mit hiernachgesetzter Canzley Subsigna¬
tur verwahrt , undt geben den . . .

Cantzley der Freyen Embteren im Ergew ” .



1) Dieser Auszug wurde unter Landvogt Beat Jakob II . Zurlauben erstellt.
Sein Bruder Beat Kaspar Zurlauben war damals noch immer nomineller Land¬
schreiber der Freien Aemter . Vorliegender Text war für letzteren als Fi¬
deikommissherr des Zurlaubenschen Fideikommisses , zu welchem auch einige
Mannlehen ln den Freien Aemtern gehörten , von einigem Interesse , s . Zur-
laubiana AH 114/89.

Kopie , vom Landschreiber - Statthalter der Freien Aemter , Beat Josef
Leonz Meyenberg - AH 114 , 308 - 309 - Blatt 309 leer


	[Seite]
	[Seite]

